
Liebe Leserinnen und Leser,

die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für
Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit
meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-
Training.

In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten
und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für
eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur
kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
• ein nach didaktischen Gesichtspunkten ausgewähltes Farblayout
• optische Verstärkung durch einprägsame Graphiken und
• wiederkehrende Symbole am Rand

= Definition zum Auswendiglernen und Wiederholen

= Problempunkt

= Online-Wissens-Check

Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die
Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.

Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-
Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell
auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten
Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen
Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolg-
reich Ihre zivilrechtlichen Kenntnisse!

Bei der Holschuld

Frage 1 (Punkte: 1)

Antwort

Aussagen Antwort Aussagerichtigkeit und Kommentar

a) liegen Leistungs- und Erfolgsort am
     Sitz des Schuldners.

b) fallen Leistungs- und Erfolgsort aus-
     einander.

c) liegen Leistungs- und Erfolgsort am
    Sitz des Gläubigers.

Richtig. 

Falsch. Das ist kennzeichnend für die Schickschuld.

Falsch. Das ist kennzeichnend für die Bringschuld.

Richtig

Punkte für diese Antwort: 1/1.

� �

� �

� �

Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfäl-
len verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klau-
surtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei
den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
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Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Infor-
mieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation,
Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Ver-
besserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit
und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.

Das Anliegen dieser Skriptenreihe besteht darin, denn Stoff möglichst so aufzubereiten, wie
er in einer Klausur, deren Lösung sich an der Begutachtung von Anspruchsbeziehungen ori-
entiert, gedanklich abzuarbeiten ist. Die Darstellung gehorcht daher in erster Linie den
gedanklichen Schritten im Rahmen einer Anspruchsprüfung und nicht der Gliederung des
Gesetzgebers. Das Skript will kein Lehrbuch sein: Die einzelnen Rechtsinstitute werden nicht
einzeln und in sich geschlossen behandelt, sondern stets von den Tatbeständen aus, die in
der Klausur den Einstieg bilden. Erläuternde Einführungen erleichtern naturgemäß das Ver-
ständnis, doch sind sie auf das notwendige Mindestmaß beschränkt.

Dieses Skript beschäftigt sich mit den allgemeinen Grundlagen des Schuldrechts: Beteiligte
des Schuldverhältnisses (Gläubiger und Schuldner), Erfüllung, Erfüllungssurrogate, Leistungs-
verweigerung durch Einreden und Schadensrecht. Das gesamte Schadensrecht kann hier aus
Platzgründen nicht dargestellt werden, aber die Grundzüge werden in diesem Band erörtert.
Die Darstellung wird im zweiten Band zum Thema „Pflichtverletzung“ bei den verschiedenen
Schadensersatzansprüchen aus §§ 280 ff. BGB fortgesetzt. Weitere Aspekte des Schadens-
rechts finden sich außerdem bei der Darstellung des Deliktsrechts.

Die Verjährung gehört im Anspruchsaufbau in der Regel auf die Ebene der Durchsetzbarkeit,
wenn sie als Einrede zum Zwecke der dauerhaften Leistungsverweigerung geltend gemacht
wird. Deswegen habe ich dieses Thema im Zusammenhang mit anderen Einreden hier dar-
gestellt und nicht im BGB AT, wo es im Gesetz angesiedelt wurde. Über § 218 BGB wird uns
das Thema im zweiten Band beim Rücktritt wieder begegnen.

Dieses Skript richtet sich an Anfänger, Fortgeschrittene und Examenskandidaten. Dies liegt in
der Natur des Themas, das vom ersten Semester an Bestandteil des zivilrechtlichen Lehrstoffs
ist. Das Allgemeine Schuldrecht gehört zu den Kernbereichen des Prüfungsstoffes.

Zu den Fußnoten: Sie werden feststellen, dass Literaturverzeichnis und Fußnotenapparat
„übersichtlich“ gehalten sind, um es noch milde zu formulieren. Das Skript will nicht den
Anspruch erheben, das Schrifttum auch nur annähernd vollständig zu belegen. Das kann es
gar nicht leisten. Betrachten Sie die Literaturangaben eher als persönliche Leseempfehlun-
gen. Das gilt übrigens auch für die zitierte Rechtsprechung.1

1 Die in den Fußnoten mit Aktenzeichen zitierten Entscheidungen des BGH können Sie kostenlos auf der
Homepage des BGH unter www.bundesgerichtshof.de (Rubrik: „Entscheidungen“) abrufen.

Ich würde mich freuen, wenn
Sie die eine oder andere Entscheidung nachlesen. Urteile gehören in vielen Bereichen fak-
tisch zu den Primärquellen unserer Rechtsordnung, so dass Sie sich frühzeitig an Stil und
Aufbereitung des Stoffes im Urteil gewöhnen sollten. Gerade das noch relativ „junge“
Schuldrecht erfährt seit Inkrafttreten der Schuldrechtsreform eine laufende Ausgestaltung
und Prägung durch die höchstrichterliche Rechtsprechung. Nicht selten werden Examens-
klausuren neuen Entscheidungen nachgebildet, so dass ich auch unter diesem Aspekt nur
dringend raten kann, die Rechtsprechungsentwicklung genau zu verfolgen. Zur Erleichterung
haben wir uns bemüht, die „Hausnummer“ der Fundstelle innerhalb der Entscheidung anzu-
geben.
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Bei der Neuauflage habe ich viele Zuschriften verarbeiten können, für die ich mich bei allen
Leserinnen und Lesern herzlich bedanken möchte. Die daraus resultierenden Veränderungen
gegenüber der Vorauflage haben die Darstellung didaktisch hoffentlich verbessert.

Neu in das Skriptum eingearbeitet wurden auch die ab 13.6.2014 geltenden umfangreichen
Änderungen des Verbraucherwiderrufsrechts nach dem Gesetz zur Umsetzung der Verbrau-
cherrechterichtlinie vom 20. September 2013, die hierzu ergangene Rechtsprechung bis
Ende Juli 2019 sowie ein weiterer Abschnitt zur Prüfung Allgemeiner Geschäftsbedingungen.

Auf geht's – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!

Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug
beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließ-
lich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides
methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas los-
werden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an C.F. Müller GmbH, Waldhofer
Straße 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: kundenservice@cfmueller.de. Dort werden auch Hin-
weise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschlie-
ßen lassen.

Köln, im Juli 2019 Achim Bönninghaus
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